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Zitat von Mariella84

Zudem ist ja logisch, dass man bei einem dringenden Problem in die Schule käme. Aber
natürlich nutze ich die Ferien zum Korrigieren zu Hause oder auch im Urlaub...im
Ferienhaus. Man muss sich zudem auch zwischendurch erholen vom anstrengenden
Schulalltag und kann nicht noch ständig wegen Nichtigkeiten bereit stehen.

Es geht doch gar nicht um "ständig". Ich nehme mit Blick auf deine Frage eher an, dass das
überhaupt das erste Mal war, dass du mal für eine dienstliche Angelegenheit während der
unterrichtsfreien Zeit in die Schule gebeten wurdest, oder? Und das ist durchaus zumutbar. Bei
Terminkonflikten spricht man diese eben an und vereinbart einen Alternativtermin. Davon
unbenommen haben Lehrkräfte selbstverständlich den gleichen Urlaubsanspruch wie andere
Beamte auch.

Zitat von Mariella84

Also hat man als Lehrer in den Ferien nur Pflichten? Aber keine Rechte?

Das stimmt schlicht nicht und sollte nach dem aufmerksamen Lesen der Beiträge hier klar
geworden sein. Wenn das aber deine (deutlich überspitzte) Zusammenfassung der Erkenntnis
ist, dass man neben seinem regulären Jahresurlaub durchaus auch im Einzelfall in der
unterrichtsfreien Zeit für dienstliche Verpflichtungen herangezogen werden kann, dann besteht
möglicherweise gar kein Interesse an der Aufklärung der rechtlichen Grundlagen.
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